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18. Jahrgang Montag, den 20. Februar 2012 Nr. 2


Amtsblatt
derVerwaltungsgemeinschaft


Heideland-Elstertal-Schkölen
mit den Gemeinden Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Silbitz undWalpernhain


und der Stadt Schkölen


SPRECHZEITEN UND RUFNUMMERN
Verwaltungsgemeinschaft


Crossen an der Elster: Telefon: (036693) 470 - 0
Meldebehörde: Telefon: (036693) 470 -19
Verwaltungsstelle Königshofen: Telefon: (036691) 51 771
Verwaltungsstelle Schkölen: Telefon: (046694) 40 30
Meldebehörde Schkölen: Telefon: (036694) 40 316


Crossen/ Königshofen


Montag geschlossen
Dienstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr


Schkölen


Montag geschlossen
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Freitag 09.00 - 11.30 Uhr
jeden letzten Samstag nach Vereinbarung


Bürgermeister


Crossen a.d. Elster Herr Lüdtke donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 470-16
Hartmannsdorf Herr Biedermann donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 463
Heideland Herr Baumann mittwochs 17.15 - 18.15 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 51 771
Rauda Herr Dietrich mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 402
Schkölen Herr Dr. Darnstädt donnerstags 15.00 - 17.30 Uhr Tel. dienstl. 036694 / 40 312
Silbitz Herr Schlag donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 343
Seifartsdorf Herr Schlag donnerstags 17.15 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 365
Walpernhain Herr Hanf dienstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 46 938


Forstrevierleiterin, Frau Thar


Jeden letzten Donnerstag im Monat, Sprechstunde von 16.00 - 18.00 Uhr im Mehrzweckgebäude in Königshofen,
Pillingsgasse 2. In dringenden Angelegenheiten telefonisch erreichbar unter der Nummer: 036427/ 20 061


Fax: 036427/ 20 061


Kontaktbereichsbeamter Herr Kurth


in Crossen Nöben 3 donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr Tel. 036693 / 23 839
in Königshofen Pillingsgasse 2 dienstags 14.00 - 15.00 Uhr Tel. 036691 / 51 771


Kontaktbereichsbeamter Herr Balschukat


in Schkölen Naumburger Str. 1 dienstags 10.00 - 12.00 Uhr Tel. 036694/ 36880
donnerstags 15.00 - 17.00 Uhr


Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen


Nach telefonischer Vereinbarung: Frau Ilona Bachmann, Walpernhain, 036691 / 43982
Frau Carola Schober, Crossen an der Elster, 036693 / 20601
Frau Barbara Schmidt, Hartmannsdorf, 0170 / 2270613







Im Monat März gratulieren wir …
in Crossen an der Elster
01.03. zum 67. Geburtstag Herr Seifert, Hans
05.03. zum 83. Geburtstag Herr Gräf, Franz
05.03. zum 71. Geburtstag Herr Wilhelms, Peter
06.03. zum 84. Geburtstag Frau Matz, Ingeborg
06.03. zum 89. Geburtstag Frau Planert, Elli
07.03. zum 75. Geburtstag Frau Hilbert, Jonetta
07.03. zum 65. Geburtstag Herr Krug, Gerd
09.03. zum 72. Geburtstag Herr Jabs, Peter
11.03. zum 80. Geburtstag Herr Poetzsch, Gerthold
11.03. zum 77. Geburtstag Frau Rohland, Edith
11.03. zum 85. Geburtstag Frau Scheffler, Gerda
13.03. zum 76. Geburtstag Frau Schulze, Ingrid
14.03. zum 67. Geburtstag Herr Zink, Konrad
16.03. zum 79. Geburtstag Herr Schmidt, Harry
17.03. zum 80. Geburtstag Frau Eichler, Lissi
17.03. zum 76. Geburtstag Herr Körner, Rudi
17.03. zum 76. Geburtstag Frau Weise, Christel
19.03. zum 70. Geburtstag Frau Wimmer, Erika
20.03. zum 75. Geburtstag Herrn Brehme, Rolf
20.03. zum 65. Geburtstag Herrn Hebenstreit, Lutz
20.03. zum 86. Geburtstag Frau Schirmer, Hildegard
20.03. zum 66. Geburtstag Herrn Werner, Wolfgang
22.03. zum 85. Geburtstag Frau Färber, Helga
23.03. zum 76. Geburtstag Herrn Urbansky, Reinhold
24.03. zum 77. Geburtstag Frau Bybel, Elfriede
26.03. zum 72. Geburtstag Herrn Etzler, Hans-Dieter
26.03. zum 72. Geburtstag Herrn Schücke, Werner
28.03. zum 77. Geburtstag Herrn Fuchs, Josef
28.03. zum 80. Geburtstag Herrn Weise, Gerhard
29.03. zum 79. Geburtstag Herrn Güter, Heinz
29.03. zum 82. Geburtstag Herrn Schulze, Heinz
30.03. zum 73. Geburtstag Herrn Borzym, Werner
30.03. zum 87. Geburtstag Herrn Schaller, Heinz
31.03. zum 89. Geburtstag Frau Gruner, Johanna


in Hartmannsdorf
04.03. zum 73. Geburtstag Herrn Claus, Lothar
05.03. zum 66. Geburtstag Herrn Dietzsch, Hans-Joachim
06.03. zum 70. Geburtstag Frau Voigt, Erika
10.03. zum 68. Geburtstag Frau Weißer, Sabine
11.03. zum 76. Geburtstag Herrn Bache, Albert
12.03. zum 66. Geburtstag Frau Dietzsch, Regina
13.03. zum 68. Geburtstag Herrn Bache, Hubertus
18.03. zum 74. Geburtstag Frau Faber, Regina
19.03. zum 79. Geburtstag Herrn Hötl, Ludwig
20.03. zum 92. Geburtstag Frau Fritzsche, Toni
23.03. zum 82. Geburtstag Frau Woßeng, Ursula
26.03. zum 80. Geburtstag Herrn Kühn, Rudolf
28.03. zum 82. Geburtstag Frau Mahl, Susanne
29.03. zum 68. Geburtstag Herrn Schmidt, Friedrich-Wilhelm
31.03. zum 70. Geburtstag Herrn Brandt, Jürgen
31.03. zum 74. Geburtstag Frau Schulze, Christine


in Heideland OT Buchheim
04.03. zum 84. Geburtstag Frau Schlauch, Gertrud
19.03. zum 82. Geburtstag Frau Melzer, Elli


in Heideland OT Etzdorf
18.03. zum 78. Geburtstag Frau Wosniczak, Margot
21.03. zum 86. Geburtstag Frau Schwarz, Else
30.03. zum 69. Geburtstag Frau Hartmann, Ingrid


in Heideland OT Großhelmsdorf
01.03. zum 65. Geburtstag Frau Müller, Irmtraud
06.03. zum 76. Geburtstag Herrn Anton, Erwin
09.03. zum 71. Geburtstag Herrn Bauer, Gert
12.03. zum 74. Geburtstag Herrn Popp, Werner
13.03. zum 74. Geburtstag Herrn Haupt, Harald
19.03. zum 77. Geburtstag Herrn Janovsky, Kurt
20.03. zum 85. Geburtstag Frau Tischner, Gisela
21.03. zum 81. Geburtstag Herrn Wolf, Günter
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Sie können die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über folgende
Direkteinwahlnummern erreichen:
Zentrale VG
Gemeinschafts-
vorsitzender Herr Bierbrauer 036693/ 470-23
Sekretariat Frau Löber 036693/ 470-12
Fax 036693/ 470-22


Hauptamt
Leiterin Frau Baas 036693/ 470-24
SB Entgelt/Personal/
Landes- Frau Herbst 036693/ 470-15
erziehungsgeld
SB Allg. Verwaltung Frau Kertscher 036693/ 470-25
SB Kindertagesstätten Frau Seidler 036693/ 470-27


Meldebehörde Frau Schlag 036693/ 470-19


Finanzen
Leiterin Frau Troll 036693/ 470-30
SB Kämmerei Frau Krause 036693/ 470-32
SB Kämmerei / Steuern Frau Zillich 046693/ 470-33
SB Steuern Frau Wilde 036693/ 470-34
Kassenleiterin Frau Schulze 036693/ 470-36
SB Kasse Frau Lorenz 036693/ 470-31
SB Kasse Frau Büchner 036693/ 470-35


Bauamt
Leiterin Frau Oelmann 036693/ 470-21
SB Bauamt Frau Michalowsky 036693/ 470-14
SB Bauamt Frau Kühn 036693/ 470-18


Kontaktbereichsbeamter Herr Kurth 036693/ 23 839


Seniorenbetreuung Frau Fleischhauer 036693/ 22 937


Verwaltungsstelle Königshofen
EDV Herr Schlögl 036691/ 51 771
SB Allg. Verwaltung Frau Wenzel 036691/ 51 771
Fax 036691/ 51 716


Verwaltungsstelle Schkölen
Hauptamt
stellv. Leiterin Frau Einax 036694/ 40 318
Steuerauskünfte/
Barkasse Frau Spörl 036694/ 40 326
Sekretariat Trau Titscher 036694/ 40 311
Fax 036694/ 40 320


Meldebehörde Frau Hartje 036694/ 40 316


Bauamt
stellv. Leiterin Frau Hauschild 036694/ 40 315
SB. Bauamt Frau Schwittlich 036694/ 40 324


Kontaktbereichs-
beamter Herr Balschukat 036694/ 36 880


Seniorenbetreuung Frau Horn 036694/ 40 327


Betriebsbauhof Crossen
Herr Göhring 0176 99 39 82 78


036694/ 23 20 97
Fax: 036693/ 23 20 98


Internetadresse der VG Heideland-Elstertal-Schkölen
E-Mail: VgCrossen@t-online.de
Internetseite: www.heideland-elstertal.de







in Heideland OT Königshofen
02.03. zum 69. Geburtstag Frau Meister, Brunhild
23.03. zum 67. Geburtstag Herrn Borde, Günter
23.03. zum 68. Geburtstag Frau Kurzke, Sigrun
28.03. zum 71. Geburtstag Herrn Hartmann, Heinrich


in Heideland OT Lindau
04.03. zum 65. Geburtstag Herrn Strohbach, Jürgen
11.03. zum 66. Geburtstag Herrn Kindermann, Heribert
27.03. zum 79. Geburtstag Frau Hempel, Brigitte


in Heideland OT Rudelsdorf
01.03. zum 67. Geburtstag Frau Bliedtner, Maritta
02.03. zum 88. Geburtstag Frau Eisenschmidt, Elly
13.03. zum 82. Geburtstag Herrn Köhler, Roland


in Heideland OTThiemendorf
13.03. zum 80. Geburtstag Herrn Poppe, Werner
25.03. zum 72. Geburtstag Frau Reim, Margot


in Heideland OTTörpla
13.03. zum 69. Geburtstag Herrn Dausch, Roland
18.03. zum 76. Geburtstag Frau Ulrich, Erika


in Rauda
08.03. zum 78. Geburtstag Herrn Just, Karl-Heinz
20.03. zum 71. Geburtstag Frau Götze, Bärbel
24.03. zum 76. Geburtstag Frau Faber, Anita
29.03. zum 72. Geburtstag Frau Treske, Erika


in Schkölen
01.03. zum 80. Geburtstag Herrn Eggert, Oskar
01.03. zum 74. Geburtstag Herrn Straube, Peter
02.03. zum 87. Geburtstag Frau Tiedemann, Christel
03.03. zum 72. Geburtstag Herrn Boczaga, Ehrenfried
03.03. zum 65. Geburtstag Herrn Hübler, Horst
03.03. zum 84. Geburtstag Frau Janik, Lieselotte
04.03. zum 74. Geburtstag Herrn Landmann, Eckard
05.03. zum 74. Geburtstag Herrn Taubert, Klaus
08.03. zum 71. Geburtstag Frau Beer, Marlene
08.03. zum 68. Geburtstag Herrn Wrobel, Horst
10.03. zum 67. Geburtstag Frau Heiner, Edelgard
10.03. zum 76. Geburtstag Herrn Scheibe, Konrad
12.03. zum 69. Geburtstag Frau Baumgarten, Ingrid
15.03. zum 72. Geburtstag Herrn Haney, Helmut
16.03. zum 71. Geburtstag Frau Rothenberg, Karin
17.03. zum 81. Geburtstag Frau Großkopf, Christa
18.03. zum 72. Geburtstag Frau Gierga, Inge
19.03. zum 69. Geburtstag Herrn Winkler, Ditmar
20.03. zum 72. Geburtstag Herrn Treuter, Dieter
22.03. zum 68. Geburtstag Frau Bauer, Edda
22.03. zum 78. Geburtstag Herrn Belohlawek, Adolf
22.03. zum 68. Geburtstag Frau Dumke, Brigitte
23.03. zum 84. Geburtstag Frau Benkel, Erna
24.03. zum 82. Geburtstag Frau Richter, Ilse
26.03. zum 91. Geburtstag Frau Walter, Anna
29.03. zum 66. Geburtstag Herrn Eschrich, Horst
31.03. zum 72. Geburtstag Herrn Jahnel, Ernst


Böhlitz
05.03. zum 73. Geburtstag Frau Horn, Irmtraud


Dothen
02.03. zum 72. Geburtstag Frau Bärthel, Christa


Grabsdorf
01.03. zum 73. Geburtstag Frau Samorski, Ina
05.03. zum 75. Geburtstag Frau Müller, Brunhilde
29.03. zum 73. Geburtstag Herrn Hinniger, Otto


Graitschen/ H.
19.03. zum 69. Geburtstag Herrn Massow, Karl-Heinz


Hainchen
05.03. zum 72. Geburtstag Frau Kloß, Brigitte
10.03. zum 67. Geburtstag Frau Paudert, Ursula
17.03. zum 67. Geburtstag Frau Leidiger, Helgard
20.03. zum 75. Geburtstag Frau Jahnel, Walli
23.03. zum 77. Geburtstag Frau Kathe, Rosa


Kämmeritz
14.03. zum 65. Geburtstag Herrn Kaak, Wolfgang


Launewitz
25.03. zum 65. Geburtstag Frau Dr. Schilling, Brigitte


Pratschütz
12.03. zum 84. Geburtstag Frau Graul, Ingeborg


Rockau
05.03. zum 74. Geburtstag Herrn Brünner, Jochen
05.03. zum 66. Geburtstag Frau Hädrich, Monika
05.03. zum 75. Geburtstag Frau Strauß, Ursel
10.03. zum 65. Geburtstag Frau Edel, Helgard
11.03. zum 69. Geburtstag Herrn Himmelreich, Heinz
11.03. zum 71. Geburtstag Herrn Voigt, Rolf
13.03. zum 85. Geburtstag Frau Beck, Gisela
15.03. zum 72. Geburtstag Frau Jena, Ingeburg
16.03 zum 77. Geburtstag Frau Bergk, Ingrit
20.03. zum 75. Geburtstag Frau Walther, Gudrun
22.03. zum 69. Geburtstag Herrn Leidenfrost, Gerd
27.03. zum 77. Geburtstag Frau Bagehorn, Edeltraud


Wetzdorf
08.03. zum 71. Geburtstag Frau Beer, Marlene
26.03. zum 91. Geburtstag Frau Walter, Anna


Zschorgula
10.03. zum 76. Geburtstag Herrn Scheibe, Konrad


in Silbitz
01.03. zum 73. Geburtstag Frau Kaufmann, Ingrid
04.03. zum 72. Geburtstag Frau Puschendorf, Rosita
07.03. zum 69. Geburtstag Herrn Scheibe, Rolf
10.03. zum 70. Geburtstag Herrn Radam, Werner


in Seifartsdorf
11.03. zum 87. Geburtstag Frau Arendt, Liselotte
15.03. zum 71. Geburtstag Frau Reifert, Adelheid
17.03. zum 75. Geburtstag Herrn Pomplun, Gerhard
18.03. zum 77. Geburtstag Herrn Dölz, Helmut
20.03. zum 86. Geburtstag Frau Meyer, Ursula
21.03. zum 70. Geburtstag Frau Blaszczyk, Rosemarie
22.03. zum 74. Geburtstag Frau Bachmann, Gisela


in Seifartsdorf
22.03. zum 76. Geburtstag Herrn Friede, Emil


in Seifartsdorf
24.03. zum 69. Geburtstag Frau Dworschak, Inge
25.03. zum 85. Geburtstag Herrn Urbanczyk, Wladyslaw
26.03. zum 66. Geburtstag Herrn Junold, Horst
29.03. zum 77. Geburtstag Herrn Dobermann, Werner


in Seifartsdorf
29.03. zum 74. Geburtstag Herrn Harnisch, Dietmar
29.03. zum 73. Geburtstag Frau Niklewski, Gertraud
30.03. zum 81. Geburtstag Herrn Hering, Harry
31.03. zum 71. Geburtstag Herrn Kröhl, Manfred
31.03. zum 73. Geburtstag Herrn Westphal, Helmut


inWalpernhain
16.03. zum 66. Geburtstag Herrn Schlehahn, Reinhold
24.03. zum 72. Geburtstag Herrn Kästner, Gerhard
29.03. zum 65. Geburtstag Frau Strandt, Gisela
30.03. zum 66. Geburtstag Frau Krause, Inge


Verwaltungsgemeinschaft
Das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis als untere Abfallbehörde
erlässt aufgrund von § 4 i. V. m. §§ 7 und 5 der Thüringer Ver-
ordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen (Thürin-
ger Pflanzenabfall-Verordnung -ThürPflanzAbfV-) vom 2. März
1993 (GVBl. S.232) zuletzt geändert durch Verordnung vom 3.
August 2010 (GVBl. S.261) folgende
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ALLGEMEINVERFÜGUNG
I.


Der Verbrennungszeitraum für das Verbrennen von trockenen
Baum- und Strauchschnitt wird wie folgt festgelegt:


Samstag, den 17.03.2012 bis Samstag, den 31.03.2012


II.
Das Wohl der Allgemeinheit sollte nicht beeinträchtigt und keine
erheblichen Belästigungen der Nachbarschaft hervorgerufen
werden. Aus diesem Grund gilt gemäß dem Antrag auf Aus-
schluss von der Ausnahmeregelung für die Gemeinde Bad
Klosterlausnitz als prädikatisiertes Heilbad ein Verbrennungs-
verbot für 2012!


III.
Eine Verbrennung von Baum- und Strauchschnitt ist nur mög-
lich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:


1. Folgende Mindestabstände sind einzuhalten:
- 5 m zur Grundstücksgrenze,
- 50 m zu öffentlichen Straßen,
- 20 m zu landwirtschaftlichen Flächen mit leicht entzündli-


chem Bewuchs
- 100 m zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druck-


gasen
- 100 m zu Waldflächen (unter Beachtung der Waldbrand-


warnstufen)
- 15 m zu Gebäuden mit brennbarer Außenverkleidung, Papp-


dächern sowie Öffnungen in Gebäudewänden
- 1,5 km zu Flugplätzen


2. Verbrannt werden darf nur trockener, unbelasteter Baum-
und Strauchschnitt, der auf nicht gewerblich genutzten
Grundstücken angefallen ist. Der Gehölzschnitt muss so tro-
cken sein, dass er unter möglichst geringer Rauchentwick-
lung verbrennt.


3. Die Verbrennung des Strauch- und Baumschnittes darf nur
unter Beaufsichtigung in den Tagzeitstunden (9.00 -
19.00 Uhr) erfolgen, wobei keine Gefahren durch Funken-
flug oder Rauch entstehen und keine erheblichen Belästi-
gungen der Nachbarschaft eintreten dürfen. Insbesondere
sind Windrichtung und -stärke zu beachten; bei starkem
Wind ist das Feuer zu löschen.


4. Zum Anzünden oder zur Unterstützung des Feuers dürfen
keine Mineralölprodukte oder brennbare Flüssigkeiten
benutzt werden. Das Verbrennen von häuslichen Abfällen,
Reifen, mit Schutzmitteln behandelte Hölzer, Laub, Gras-
schnitt usw. bleibt weiterhin verboten!!!


5. Auf die Beachtung des Sonn- und Feiertaggesetzes (Verbren-
nungsverbot) wird nochmals verwiesen. Diesbezüglich ist das
Verbrennen an Sonn- und Feiertagen nicht zulässig.


6. Die Verbrennungsstellen auf bewachsenem Boden sind mit
einen Schutzstreifen zu umgeben, nach Abschluss mit Erde
abzudecken oder mit Wasser zu löschen. Die Verbrennungs-
stellen sind zu beaufsichtigen, bis die Flammen und Glut er-
loschen sind, eine Nachkontrolle ist zu gewährleisten!!!


7. Um die Gefährdung untergeschlüpfter Tiere (Igel, Amphibien
u.a.) zu vermeiden, ist der Gehölzschnitt vor der Verbren-
nung unbedingt umzuschichten.


IV.
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird ange-
ordnet.


Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Veröffentlichung
im Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises als bekannt gegeben.


Gründe:
1) Gemäß § 7 i. V. m. § 4 ThürPflanzAbfV ist die Untere Abfall-


behörde des Saale-Holzland-Kreis für den Erlass dieser All-
gemeinverfügung sachlich zuständig.
Rechtsgrundlage für die getroffenen Festlegungen unter I.
bis III. sind §§ 4, 5 ThürPflanzAbfV.
Die Forderung des Umschichtens gemäß Pkt. III.7. ist not-
wendig, um einen ausreichenden Schutz von Reptilien, Säu-
getieren und Insekten zu gewährleisten.


2) Der sofortige Vollzug wurde nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
Verwaltungsgerichtsodnung aus ordnungsrechtlichen Erwä-
gungen angeordnet, damit ein einheitliches Handeln im ge-


samten Landkreis gewährleistet ist. Diese Verfahrensweise
liegt im öffentlichen Interesse.


Ein eventuell eingelegter Widerspruch darf nicht dazu führen,
dass bis zur rechtskräftigen Entscheidung darüber, den ge-
troffenen Anordnungen nicht nachgekommen werden muss.
Es können Gefahren und Belästigungen durch Rauchent-
wicklungen sowie durch Brandausbreitung entstehen, die im
Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Allge-
meinheit nicht zumutbar sind. Die Belange Einzelner haben
daher hinter die Belange des Gemeinwohls zurückzutreten.


Hinweise:
Die Nichteinhaltung der o. g. Anforderungen, insbesondere das
Verbrennen außerhalb der festgelegten Zeiträume, das Mitver-
brennen unzulässige Stoffe und die Nichteinhaltung der Ab-
standsregelungen kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals ausdrücklich
darauf hin, dass Bürger, die von der Ausnahmeregelung Ge-
brauch machen wollen, eigenverantwortlich prüfen müssen, ob
sie die Voraussetzungen für die Verbrennung von trockenen Ge-
hölzschnitt, insbesondere die erforderlichen Mindestabstände
einhalten.


Die Benachrichtigung des Ordnungs-, Brand-/Zivil- und Kata-
strophenschutz-, Verkehrsamtes, der Rettungsleitstelle Jena so-
wie der Polizeidienststellen im Landkreis zur Bekanntgabe des
Verbrennungszeitraumes 2012 erfolgt grundsätzlich durch unse-
re Behörde.


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach öffentlicher Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Postfach 1310 in 07602 Eisenberg, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.


Heller
Landrat Siegel


Gemeinde Crossen an der Elster


Beschluss zur Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses (HFA) am 24.11.2011
Beschluss 02/ 2011
Umbau und Sanierung Bürgerhaus Crossen - Nachtragsange-
bot der Firma Artec in Höhe von 4.094,31 EUR
- Zustimmung -


Beschlüsse zur Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses (HFA) am 19.01.2012
Beschluss 01/ 2011
Umbau und Sanierung Bürgerhaus Crossen - 1. Nachtragsan-
gebot der Firma Ziegengeist für die Leistungen der Entwässe-
rungsarbeiten an der Elsterstraße in Höhe von 3.860,39 EUR
- Zustimmung -


Beschluss 02/ 2011
Umbau und Sanierung Bürgerhaus Crossen - 2. Nachtragsan-
gebot der Firma Ziegengeist für die Verlegung der Grundleitun-
gen und der Leistungen für die Interims-Entwässerung auf der
Hofnordseite in Höhe von 3.637,02 EUR
- Zustimmung -


Beschluss 03/ 2011
Umbau und Sanierung Bürgerhaus Crossen - 3. Nachtragsange-
bot der Firma Ziegengeist für die Verlegung der Grundleitungen
für den Anschluss der Kegelbahn in Höhe von 2.653,26 EUR
- Zustimmung -


Haushaltssatzung 2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Crossen an der Elster hat in
seiner Sitzung am 05.12.2011 die Haushaltssatzung 2012 der
Gemeinde Crossen beschlossen. Das Amt für Kommunalauf-
sicht, Landratsamt Saale-Holzland-Kreis hat mit Schreiben vom
17.01.2012 die Bekanntmachung zugelassen.
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Haushaltssatzung der Gemeinde Crossen
(Landkreis Saale-Holzland)
für das Haushaltsjahr 2012


Auf Grund des § 55 ff Thür.KO erlässt die Gemeinde folgende
Haushaltssatzung:


§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt


im Verwaltungshaushalt


in den Einnahmen und
Ausgaben mit 1.661.600 EUR


und im Vermögenshaushalt


in den Einnahmen und
Ausgaben mit 727.200 EUR


ab.


§ 2
1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen


und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro fest-
gesetzt.


2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen des Eigenbetriebes Bauhof Crossen werden
auf 0 Euro festgesetzt.


§ 3
1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im


Vermögenshaushalt wird auf 0 Euro festgesetzt.


2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigen-
betriebes Bauhof Crossen werden auf 0 Euro festgesetzt.


§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:


1. Grundsteuern
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 271 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.


2. Gewerbesteuer 357 v. H.


§ 5
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-


tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
270.000 EUR festgesetzt.


2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbe-
triebes Bauhof Crossen wird auf 40.000 EUR festgesetzt.


§ 6
Der Stellenplan für das Jahr 2012 wird in der Fassung der Anla-
ge festgesetzt.


§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.


Crossen an der Elster, den 08. Feb. 2012


gez. Lüdtke
Bürgermeister (Siegel)


Die Haushaltssatzung liegt während der Dienstzeiten in der Zeit
vom


21.02.2012 - 06.03.2012


in der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal, Nöben 3,
07613 Crossen an der Elster zu jedermanns Einsicht aus.


Amt für Landentwicklung und
Flurneuordnung Gera


Freiwilliger Landtausch „Wege Crossen“


Az.: 2-5-0362 Gera, den 11.01.2012


Änderungsbeschluss Nr. I


1. Änderung des Verfahrensgebietes


Nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17
des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), wird das mit


Beschluss des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung
Gera vom 23.03.2011, Az.: 2-5-0362, festgestellte Verfahrens-
gebiet wie folgt geändert:
Zum Verfahrensgebiet hinzugezogen werden die Grundstücke in
der


Gemarkung Crossen
Flur 1, Flurstücke Nr. 66/1 und 66/2.


2. Anmeldung von Rechten


Die Beteiligten werden aufgefordert, Rechte, die aus dem
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am frei-
willigen Landtauschverfahren berechtigen, innerhalb von drei
Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses beim Amt für
Landentwicklung und Flurneuordnung Gera, Burgstraße 5
in 07545 Gera anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so
kann das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung die bis-
herigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines oben angeführten Rechtes muss die Wirkung
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf
gesetzt worden ist.


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem
Monat nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift beim Amt für Landentwicklung und
Flurneuordnung Gera, Burgstraße 5 in 07545 Gera einzu-
legen.


Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ab-
lauf der Frist eingegangen ist.


gez. Cöster
stellv. Amtsleiter (DS)


Für die Übereinstimmung mit der Urschrift
Gera, den 20. Januar 2012
gez. Unterschrift - Siegel -


Gemeinde Hartmannsdorf


Korrektur des Schreibfehlers
aus dem Amtsblatt 01/2012


Beschlüsse des Gemeinderates Hartmannsdorf
zur Sitzung am 15.12.2011


Beschluss 36/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2001 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises. Die im Prüfbericht aufgeführten Hin-
weise und Handlungsempfehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 37/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2001.


Beschluss 38/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2002 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 39/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2002.


Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen - 5 - Nr. 2/2012







Beschluss 40/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2003 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 41/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2003.


Beschluss 42/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2004 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 43/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2004.


Beschluss 44/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2005 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 45/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2005.


Beschluss 46/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2006 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 47/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2006.


Beschluss 48/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2007 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 49/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2007.


Beschluss 50/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2008 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 51/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2008.


Beschluss 52/2011
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2009 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 53/2011
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2009.


Beschluss 54/2011
Dachflächennutzungsvertrag mit der Firma KomSolar
- Ablehnung -


Beschluss 55/2011
Zustimmung zum Abschluss des Konzessionsvertrages für die
Stromversorgung mit der E.ON.


Beschluss 56/2011
Zustimmung: außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle
030.6550 „Prüfgebühren Rechnungsprüfungsamt“ in Höhe von
8.500,00 Euro. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der
Gewerbesteuer.


Beschluss 57/2011
Zustimmung zum Abschluss eines Wartungsvertrages ortsun-
veränderlicher gemeindeeigener Energieanlagen.
Hierzu soll eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden.


Beschluss des Gemeinderates
Hartmannsdorf zur Sitzung am 23.01.2012
Beschluss 01/2012
Vergabe Wartungsvertrag für ortsunveränderliche elektrische
Anlagen in der Kindertagesstätte Hartmannsdorf durch den
TÜV/DEKRA
- Zustimmung -


Haushaltssatzung 2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Hartmannsdorf hat in seiner
Sitzung am 16.11.2011 die Haushaltssatzung 2012 der Ge-
meinde Hartmannsdorf beschlossen. Das Amt für Kommunal-
aufsicht, Landratsamt Saale-Holzland-Kreis hat mit Schreiben
vom 11.01.2012 die Bekanntmachung zugelassen.


Haushaltssatzung der Gemeinde Hartmannsdorf
(Landkreis Saale-Holzland)
für das Haushaltsjahr 2012


Auf Grund des § 55 ff Thür.KO erlässt die Gemeinde folgende
Haushaltssatzung:


§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt


in den Einnahmen
und Ausgaben mit 630.000 EUR


und im Vermögenshaushalt


in den Einnahmen
und Ausgaben mit 67.800 EUR


ab.


§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.
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§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:


1. Grundsteuern
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 271 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.


2. Gewerbesteuer 357 v. H.


§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 EUR
festgesetzt.


§ 6
Es gilt der bestätigte, als Anlage beigefügte Stellenplan.


§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.


Hartmannsdorf, den 08. Feb. 2012


gez. Biedermann
Bürgermeister (Siegel)


Die Haushaltssatzung liegt während der Dienstzeiten in der Zeit
vom


21.02.2012 - 06.03.2012


in der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal, Nöben 3,
07613 Crossen an der Elster zu jedermanns Einsicht aus.


Gemeinde Heideland


Beschlüsse des Gemeinderates Heideland
zur Sitzung am 19.01.2012
Beschluss 1/2012
Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom
19.12.2011 in der vorliegenden Form.


Beschluss 2/2012
Zustimmung zur Haushaltssatzung mit -plan und Anlagen für
das Haushaltsjahr 2012. Aufhebung des Beschlusses 62/2011.


Beschluss 3/2012
Zustimmung zum Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015. Aufhe-
bung des Beschlusses 63/2011.


Beschluss 4/2012
Zustimmung zum Abschluss des Konzessionsvertrages für die
Stromversorgung mit der E.ON.


Beschluss 5/2012
Zustimmung zur öffentlichen Ausschreibung „Brücke über den
Steinbach / Lindau“


Beschluss 6/2012
Zustimmung zum Abschluss des weiterführenden Beratervertra-
ges zur Dorferneuerung Lindau mit Frau E. Melzer, Freiraum-
und Stadtplanung Gera auf Grund der Kündigung von Frau Wie-
demann, Büro für Städtebau und Freiraumplanung Kraftsdorf.


Beschluss 7/2012
Zustimmung zum Abschluss eines Ing.-Vertrages zur Planung /
Baudurchführung Lph. 1 - 4 des Bauvorhabens „Kulturzentrum
Lindau“ mit dem Architektur- und Ing.-Büro Hebenstreit, Serba.


Beschluss 8/2012
Nichtausübung Vorkaufsrecht UR-Nr. 1091/2011, Notar Herbert
Freiherr von Schlotheim-Reinbrecht in der Gemarkung Törpla
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Haushaltssatzung 2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Heideland hat in seiner Sitzung
am 17.11.2011 die Haushaltssatzung 2012 der Gemeinde Hei-
deland beschlossen. Das Amt für Kommunalaufsicht, Landrats-
amt Saale-Holzland-Kreis hat mit Schreiben vom 09.02.2012
die Bekanntmachung zugelassen.


Haushaltssatzung der Gemeinde Heideland
(Landkreis Saale-Holzland)
für das Haushaltsjahr 2012


Auf Grund des § 55 ff Thür.KO erlässt die Gemeinde folgende
Haushaltssatzung:


§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt


in den Einnahmen mit 2.003.800 EUR
und Ausgaben mit 2.003.800 EUR


und im Vermögenshaushalt


in den Einnahmen mit 679.700 EUR
und Ausgaben mit 679.700 EUR


ab.


§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
in Höhe von 341.000 EUR festgesetzt.


§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:


1. Grundsteuern
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 271 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.


2. Gewerbesteuer 357 v. H.


§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 320.000 EUR
festgesetzt.


§ 6
Es gilt der bestätigte, als Anlage beigefügte Stellenplan.


§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.


Heideland, den 09. Feb. 2012


gez. Baumann
Bürgermeister (Siegel)


Die Haushaltssatzung liegt während der Dienstzeiten in der Zeit
vom


21.02.2012 - 06.03.2012


in der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal, Nöben 3,
07613 Crossen an der Elster zu jedermanns Einsicht aus.







Einladung zu den
Einwohnerversammlungen
Die Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen der Gemeinde
Heideland finden für 2012 wie nachfolgend aufgeführt statt:


Ortsteil Datum Zeit Ort
Etzdorf 27.02.2012 19.00 Uhr Ortsteilbüro
Buchheim 28.02.2012 19.00 Uhr Saal Bürgerhaus
Lindau Rudelsdorf 05.03.2012 19.00 Uhr Gaststätte


Rudelsdorf
Thiemendorf 08.03.2012 19.00 Uhr Feuerwehrhaus
Törpla 09.03.2012 19.00 Uhr Bürgerhaus
Königshofen 12.03.2012 19.00 Uhr Sportlerheim
Großhelmsdorf 13.03.2012 19.00 Uhr Bürgerbegegnungs-


stätte


Hierzu sind alle Einwohner ganz herzlich eingeladen.


Baumann
Bürgermeister Heideland


Gemeinde Rauda


Beschlüsse des Gemeinderates Rauda
zur Sitzung am 01.02.2012
Beschluss 01/2012
Zustimmung: Haushaltssatzung mit -plan und Anlagen für das
Haushaltsjahr 2012 in der beiliegenden Form. Der Beschluss
20/2011 wird aufgehoben.


Beschluss 02/2012
Zustimmung den Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015 in der
beiliegenden Form.
Der Beschluss 21/2011 wird aufgehoben.


Beschluss 03/2012
Zustimmung zum Abschluss des Konzessionsvertrages für die
Stromversorgung mit der E.ON.


Beschluss 04/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2001 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises. Die im Prüfbericht aufgeführten Hin-
weise und Handlungsempfehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 05/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2001.


Beschluss 06/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2002 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 07/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2002.


Beschluss 08/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2003 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 09/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2003.


Beschluss 10/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2004 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 11/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2004.


Beschluss 12/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2005 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 13/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2005.


Beschluss 14/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2006 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 15/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2006.


Beschluss 16/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2007 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 17/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2007.


Beschluss 18/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2008 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 19/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2008.


Beschluss 20/2012
Zustimmung zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haus-
haltsjahr 2009 auf der Grundlage des vorliegenden Schlussbe-
richtes vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes des
Saale-Holzland-Kreises.
Die im Prüfbericht aufgeführten Hinweise und Handlungsemp-
fehlungen sind künftig zu beachten.


Beschluss 21/2012
Zustimmung zur Entlastung des Bürgermeisters, des Beigeord-
neten und der Verwaltung von der Haushaltsführung für das
Haushaltsjahr 2009.
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Stadt Schkölen


Der Stadtrat Schkölen hat in seiner Sitzung
am 30.01.2012 folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss 126-21/2012
Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2012
mit den dazugehörigen Anlagen


Beschluss 127-21/2012
Den Finanzplan in der vorliegenden Fassung für die Folgejahre
bis 2015


Beschluss 128-21/2012
Die Erste Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt
Schkölen


Ausschreibung einer
Kleinwald- und Grünfläche bei Kämmeritz
Die Stadt Schkölen schreibt eine Kleinwald- und Grünfläche bei
Kämmeritz zum Verkauf aus.


Objektbeschreibung:
Es handelt sich um einen Kleinmischwald und Grünfläche bei
Kämmeritz. Das Verkaufsobjekt liegt in der Einheitsgemeinde
Schkölen, südöstlich des Ortsteils Kämmeritz, ca. 200 m west-
lich der Landesstraße L 1072 (in Höhe Ullrichsberg). Das
Grundstück ist über öffentliche Wege erreichbar.


Gemeinde: Stadt Schkölen
Gemarkung: Kämmeritz
Flur: 2
Flurstücks-Nr.: 158 175/159
Größe: 10.240 qm 5.638 qm


Bedingungen der Ausschreibung
1. Abgabe des Gebotes


Das Gebot bedarf der Schriftform. Es muss spätestens bis
zum 15. März 2012 bei der


Stadt Schkölen
Naumburger Str. 4
07619 Schkölen


eingegangen sein.


Es sollte in einem verschlossenen Umschlag, versehen mit
der o.g. Adresse und einer Kennzeichnung „Gebot für Klein-
wald und Grünfläche bei Kämmeritz“ eingereicht werden.
Später oder bei einer anderen als der obengenannten
Adresse eingehende Gebote können nicht berücksichtigt
werden.
Nach Ablauf des Schlusstermins werden die fristgerecht ein-
gegangenen Gebote geöffnet und den Interessenten der
Eingang ihres Gebotes bestätigt.


2. Inhalt des Gebotes


Es können ausschließlich Kaufgebote abgegeben werden.
Gebote werden nur berücksichtigt, wenn sie ein auf eine fes-
te Summe in Euro lautendes Preisgebot enthalten. Teilgebo-
te bleiben unberücksichtigt.
Das Mindestgebot wird auf 10.000,- EUR festgesetzt.


3. Verfahrensweise nach Gebotseröffnung


Mit dem oder den in Betracht gezogenen Bietern werden
Verhandlungen über die Vertragsinhalte geführt. Der Stadt
Schkölen steht es frei, bis zur endgültigen Entscheidung
über den Zuschlag zur Aufklärung des Gebotes, weitere In-
formationen von den Bietern abzufordern.


4. Zuschlagserteilung


Die Entscheidung zur Vergabe des Objektes erfolgt auf der
Grundlage der eingereichten Gebote. Die Stadt ist nicht ver-


pflichtet, sich für eines der eingereichten Gebote zu ent-
scheiden. Aufwendungen der Bieter werden nicht erstattet.


Schkölen, den 07.02.2012


Dr. Darnstädt
Bürgermeister


Gemeinde Silbitz


Haushaltssatzung 2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Silbitz hat in seiner Sitzung am
30.11.2011 die Haushaltssatzung 2012 der Gemeinde Silbitz
beschlossen. Das Amt für Kommunalaufsicht, Landratsamt Saa-
le-Holzland-Kreis hat mit Schreiben vom 09.01.2012 die Be-
kanntmachung zugelassen.


Haushaltssatzung der Gemeinde Silbitz
(Landkreis Saale-Holzland)
für das Haushaltsjahr 2012


Auf Grund des § 55 ff Thür.KO erlässt die Gemeinde folgende
Haushaltssatzung:


§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt


in den Einnahmen und
Ausgaben mit 641.300 EUR


und im Vermögenshaushalt


in den Einnahmen und
Ausgaben mit 290.600 EUR


ab.


Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen - 9 - Nr. 2/2012







§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.


§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:


1. Grundsteuern
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 271 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.


2. Gewerbesteuer 357 v. H.


§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 EUR
festgesetzt.


§ 6
Es gilt der bestätigte, als Anlage beigefügte Stellenplan.


§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.


Silbitz, den 08. Feb. 2012


gez. Schlag
Bürgermeister (Siegel)


Die Haushaltssatzung liegt während der Dienstzeiten in der Zeit
vom


21.02.2012 - 06.03.2012


in der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal, Nöben 3,
07613 Crossen an der Elster zu jedermanns Einsicht aus.


Ende des amtlichenTeiles


Verwaltungsgemeinschaft


Fundtier
Im Januar 2012 wurden folgendes Tier gefunden und dem Tier-
heim in Eisenberg übergeben:


in Hartmannsdorf Mischlings-Hund, weiblich
am 20.01. Farbe: beige, guter Gesundheitszustand


Kennzeichen: blaue Leine + Geschirr


In Hartmannsdorf im Wald seit mind. 8.00 Uhr früh Richtung
Seifartsdorf angebunden.


Der Besitzer melde sich bitte im
Tierheim Eisenberg
Am Ziegelteich 17
07607 Eisenberg
Tel.: (036691) 52030


Gemeinde Crossen an der Elster


Bürgermeistersprechstunde
im OT Ahlendorf
Am Mittwoch, 07.03.2012, 19.00 Uhr findet im Landgasthof „Els-
tertal“ in Ahlendorf eine Sprechstunde mit dem Bürgermeister
statt.


Weitere Sprechstunden in den OT Nickelsdorf und Tauchlitz
sind im Jahr 2012 geplant. Die Termine werden rechtzeitig be-
kannt gegeben.


Lüdtke
Bürgermeister


Veranstaltungskalender 2012


Gemeinde Crossen


25 März 4 Brücken-Elster-Wanderung
07. April Osterfeuer - Sportplatz
19. Mai Maibaumsetzen
28. Mai Kräuterwanderung auf dem Sachsenberg
23. Juni Familienkegeltag
14. Juli Brunnenfest in Tauchlitz
28. August Hoffest in Ahlendorf bei AKWIP e.V.
15. September Dorf- und Kinderfest
03 November Teichfest
09. Dezember Weihnachtsmarkt
16. Dezember Hofweihnacht Schwalbenhof e.V.


Ahlendorf 5


Nähere und ergänzende Termine erfolgen im Amtsblatt oder in
den ortsüblichen Aushängen.


Gemeinde Heideland


Ortsteil Großhelmsdorf


Forstbetriebsgemeinschaft „Steinbachtal“
Im Unterdorf 7
07613 Heideland/Großhelmsdorf


Ortstermin zumWaldbegang


Thematik: Durchforstung von Waldbeständen, Verbissschä-
den und Schutzmaßnahmen
Die Forstbetriebsgemeinschaft „Steinbachtal“ Großhelmsdorf
lädt die Mitglieder zu einemWaldbegang am


Freitag, den 02.03.2012 um 14.00 Uhr


ein.


Treffpunkt: Ortslage Gösen/Abzweig nach Törpla/Bushaltestelle


Senioren-Theaterfahrt
am Sonntag, dem 01. April 2012


ins Theater nach Gera
zum Musical „Anatevka“


- Die Vorstellung beginnt 14.30 Uhr.
- Abfahrt: 13.15 Uhr Bahnhof Crossen-Ort
- Kosten: 24,00 EUR/ Person zuzüglich Bahnfahrkarte


Anmeldungen bis 27.02.2012
bei Frau Fleischhauer Tel. 22 937
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Der erste Teil des Waldbeganges im Bereich der Gemarkung
Gösen befasst sich mit der Notwendigkeit der Durchforstung
von Waldbeständen. Am Beispiel eines ausgezeichneten/mar-
kierten Bestandes wird die Auswahl der zu entnehmenden Bäu-
me erläutert und diskutiert.
In angrenzenden Flurstücken soll auf die Problematik des Wild-
verbißes von Naturverjüngung und künstlicher Verjüngung und
die hierzu möglichen Schutzmaßnahmen eingegangen werden.
Anschließend findet der zweite Teil im Revier Hainspitz unter
der Begleitung des zuständigen Revierleiters Herrn Matthäi
statt. Hier besteht die Möglichkeit, sich über andere Varianten
des Zaunbaues und Einzelschutzes zu informieren.
Dauer der Veranstaltung: ca. 2 Stunden


Thar
Revierleiter
Geschäftsführer


Großhelmsdorfer Preisskat
Wie in den vergangenen Jahren begann die Dorfmeisterschaft
2012 mit dem Neujahrsskat am 07. Januar.


Dabei war in der 1. Serie
Markus Büchner mit 1.507 Punkten der Beste.


Die Plätze dahinter gingen an
Dieter Franz mit 1.168 Punkten und
Bernd Franz mit 1.126 Punkten.


Die 2. Serie gewann
Bernd Franz mit 1.352 Punkten vor
Kärst Brandel mit 1.303 Punkten und
Rolf Stelmasik mit 1.150 Punkten.


Der Tagessieg ging an
Markus Büchner mit 2.631 Punkten vor
Bernd Franz mit 2.478 Punkten und
Kärst Brandel mit 2.387 Punkten.


Ortsteil Lindau / Rudelsdorf


Veranstaltungsplan 2012
25. März oder Frühjahrsputz (Termin abhängig
1. April vomWetter)


30. April Maifeuer in Rudelsdorf


1. Mai Maibaumsetzen in Lindau


8. September Kinderfest (Sportplatz - Rudelsdorf)


16. Dezember Senioren-Weihnachtsfeier -
„Steinbachperle“ Rudelsdorf


22. Dezember Scheunenweihnacht bei Walther´s
in Rudelsdorf


23. Dezember Weihnachtsliedersingen -
Bushaltestelle in Lindau


I. Fritzsche Ortsteilrat
Ortsteilbürgermeisterin Lindau/Rudelsdorf


Gemeinde Rauda


Achtung
Einladung zur Einwohnerversammlung am Montag, dem
27.02.2012, 18.30 Uhr ins Gemeindehaus, Am Schulberg 2.


Themen:
- Hochwasserschutz
- Sanierung der Rauda


nach der Europäischen Rahmenrichtlinie
- Anfragen


Neues von den Raudaer Senioren
Die Raudaer Senioren trafen sich im Monat Januar bei sibiri-
scher Kälte.
Im Gemeinderaum hatte Klaus Kirchner gut geheizt und die
Frühblüher-Dekoration lies den Frost vergessen.
Gemeinsam wurde auf ein gutes Jahr 2012 angestoßen und für
jeden lag ein Glücksbringer bereit.
Frau Schreiber und Frau Kornmann hatten leckeren Kuchen ge-
backen, Geburtsagskind Frau Beer steuerte den Kaffee bei.


Als Geschenk erhalten die Geburtstagskinder in diesem Jahr
Most der Süßmostkelterei Feit (hierfür wurden im Herbst von
Meik, Klaus und Angelika Äpfel aufgelesen), geschmückt mit ei-
ner von unserer Modeexpertin Renate Göhrig geschneiderten
Schürze.


Nach dem Kaffeetrinken entführte uns das Ehepaar Pröscholdt
nach Äthiopien in das Land der Tropensonne. 5 Jahre hat das
Ehepaar dort gelebt und gearbeitet. Wir sahen nicht nur interes-
sante Bilder einer anderen Kultur, sondern erhielten besonders
durch die persönlichen Erlebnisse einen sehr genauen Einblick
in das Leben der Menschen. Viele Fragen unsere Senioren
mussten unsere Gäste beantworten.
Eine Fortsetzung ist geplant. Interessenten können sich das
Buch bei den Betreuern ausleihen.


Natürlich blieb auch Zeit für Gespräche und die Vorstellung
künftiger Vorhaben.
Mit Freude nahmen wir die Einladung zum Seniorenfasching in
Silbitz an.
Am 5. März treffen sich alle „Künstler“ um 13.00 Uhr in der Ge-
meinde zum Gestalten österlicher Keramik. Jung und Alt sind
willkommen. Um Anmeldung wird bis 17. Februar gebeten.


Am 14. April ist eine Fahrt nach Leißling zum 10-jährigen Büh-
nenjubiläum von Sven Meisezahl geplant. Außer Sven unterhal-
ten uns noch „De Martha“ und Maja-Catrin Fritsche.
Anmeldungen sind noch bis zum 28.Februar möglich.


Die Betreuer bedanken sich ganz herzlich bei Frau Fiebig, Frau
Antelmann und Frau Jusciak für die Unterstützung.


Am 28. Februar heißt es dann wieder „Radau-Helau“. Alle Se-
nioren sind herzlichst eingeladen.


MTänzer


Stadt Schkölen


Entsorgungstermine im Februar/März 2012


für Schkölen und Orte


Die gelbenTonnen werden abgeholt in allen Orten
am Donnerstag d. 01.03. und 15.03. 2012


Die Hausmülltonnen werden abgefahren in allen Orten
am Donnerstag, d. 23.02. und 08.03.2012


Die blauenTonnen stellen Sie bitte bereit
in Rockau undWetzdorf
am Freitag, d. 02.03. und 16.03.2012


in Graitschen/H.
am Dienstag, 28.02.und 13.03.2012


in allen anderen Orten
Montag, d. 27.02. und 12.03.2012







Feuerwehrverein Crossen a. d. Elster e.V.


Einladung zur Jahreshauptversammlung 2012


Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
hiermit möchte ich euch recht herzlich zu unserer diesjährigen
Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereines Crossen e. V.
am


Samstag, dem 25.02.2012 um 18:30 Uhr


in das Gerätehaus der FF Crossen/Elstertal einladen.


Vorläufige Tagesordnung
1. Eröffnung
2. Totenehrung
3. Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden
4. Rechenschaftsbericht 2011 des Vereinsvorsitzenden
5. Jahreshaushaltsrechnung durch den Kassenwart
6. Prüfbericht der Kassenprüfer
7. Genehmigung der Jahresrechnung 2011, Entlastung des


Vorstandes
8. Diskussion und Grußworte
9. Auszeichnungen und Ehrungen


Nach Abschluss der Versammlung findet ein gemeinschaftliches
Abendessen statt.


Silvio Mahl
Vereinsvorsitzender Feuerwehrverein Crossen e.V.


Einladung der
Jagdgenossenschaft Graitschen/Grabsdorf
Die Jagdgenossenschaft Graitschen/Grabsdorf lädt alle Jagdge-
nossen, von Graitschen/H. und Grabsdorf zur alljährlichen
Hauptversammlung ein.
Sie findet am 23. März 2012 um 19.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Graitschen/H. statt.


Nach der Versammlung gibt es noch ein gemütliches Beisam-
mensein mit Abendessen.


Bewerbung
für das Amt der Hopfenkönigin
Liebe Einwohner von Schkölen und Umgebung,
die Amtszeit unserer Hopfenkönigin CYNTHIA I. geht 2012
zu Ende. Ohne für Cynthia bereits ein Resümee zu ziehen,
aber es war für sie eine spannende und wahnsinnig erlebnis-
reiche Zeit. CYNTHIA I. wird zum Burg- und Stadtfest im
September ihr Amt abgeben. Aber an wen?


Wir rufen nochmals auf, sich für das Amt der Hopfenkönigin
zu bewerben. Die Amtszeit beginnt im September 2012 und
wird über 2 Jahre gehen. Gesucht wird ein junges Mädel
oder eine junge Frau zwischen 18 und 35 Jahren, die dieses
Amt ausfüllen möchte.


Bitte folgende Angaben in die Bewerbung schreiben:


- Name, Vorname:
- Geburtsdatum:
- Familienstand:
- ausgeübte Tätigkeit:


Bitte die Bewerbungen bis zum 29. Februar 2012 an die
Stadtverwaltung Schkölen, Naumburger Straße 4, 07619
Schkölen richten. Für Rückfragen stehen der Bürgermeister
Dr. Darnstädt (Tel: 036694-4030) oder die Vorsitzende des
Burgvereins, Frau Kaiser (036694-22698) zur Verfügung.
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Folgende Themen wollen wir besprechen:
01. Begrüßung
02. Annahme der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
03. Berichte des Vorstands und des Kassierers
04. Berichte des Jägers
05. Vorschläge und Diskussion
06. sonstiges


Der Vorstand


2. Schkölener
Kinder-Kleider-Basar


Wann?
17. März 2012, 9.00 bis 13.00 Uhr


(Schwangere und Mütter von Kleinkindern bis 3 Monate
dürfen bereits ab 8.00 Uhr stöbern!)


Wo?
Im Ratskeller-Saal, 07619 Schkölen


Eintritt frei


Nummernvergabe:
am 12.02.2012 unter der angegebenen Email oder unter


0173-3921551
0173-3548326


Nummernvergabe und weitere Informationen gibt es unter:
Kinderkleiderbasar-schkoelen@web.de


(Pflichtangaben: Name, Vorname, Telefonnummer, geplante
Sachen und vorwiegende Größen)


Veranstalter: Elternbeirat der KITA „Villa Kunterbunt“


Informationen für Verkäufer:
Wir werden uns von Ihrem Ertrag nur 10% einbehalten, um
damit unseren Kindergarten in Schkölen zu unterstützen.
Geben Sie Ihre Sachen nach der Größe sortiert und mit Ih-
rer Nummer gekennzeichnet in Klappboxen ab. Wir nehmen
maximal 4 Boxen pro vergebener Nummer an!


Was wollen wir anbieten?
- gut erhaltene Kindersachen (Gr. 44 - 176)
- Unterwäsche und Socken nur im Mehrfachpack
- sehr gut erhaltene Kinderschuhe (max. 5 Paar/ Nr.)
- Spielsachen (max. 1 Klappbox)
- Utensilien für Neugeborene (z.B. Sterilisator, Stillkissen)
- Lauflernstühlchen, Kinderstuhl, Tragetücher etc.
- begrenzte Anzahl an Kinderwagen und -betten


Was wollen wir nicht anbieten?
- Plüschtiere, abgenutzte Kinderschuhe, gebrauchte Hy-


gieneartikel


Wie werden die Sachen gekennzeichnet?
- die Sachen werden mit Pflaster gekennzeichnet (Nadeln


sind nicht erlaubt und werden nicht angeboten!)
- der Preis wird in vollen oder halben Euros angegeben
- Mehrfach-Packs müssen gut miteinander verbunden und


ausgezeichnet sein (z.B. 2-teilig)
- aus Sicherheitsgründen können Sie Ihre Sachen auch


noch zusätzlich am Bund kennzeichnen, wenn Sie
möchten.


Für eventuelle Diebstähle und Schäden an den angebote-
nen Artikeln können wir leider nicht aufkommen!


Beschriftungsbeispiel:







Liebe Freunde des Gesangs Schkölen,
mit der Jahreshauptversammlung am 18.01.2012 eröffneten wir
das Sängerjahr 2012. Unser Vereinsvorsitzender, Herr Dr. Darn-
städt, wünscht allen Vereinsmitgliedern ein frohes Jahr 2012
und bedankte sich für die Einsatzbereitschaft im vergangenen
Jahr. Auch wir möchten uns bei ihm bedanken für die langjähri-
ge Leitungstätigkeit, für die viele Arbeit bei den Vorbereitungen
unserer Veranstaltungen und für die schöne Sängerfahrt im ver-
gangenen Jahr. Ohne sein Organisationstalent wäre vieles nicht
so reibungslos verlaufen. Nochmals vielen Dank und weiter so!
Im Rechenschaftsbericht wurden uns die Ereignisse des Jahres
2011 nochmals vor Augen geführt. So haben wir 31 Termine im
vergangenen Jahr absolviert. Neunmal feierten wir mit unseren
Jubilaren, die die 0 oder 5 in ihrem Alter am Ende hatten. Vielen
Dank für die schönen Feiern. Auch in diesem Jahr gibt es gleich
im Februar eine Goldene Hochzeit, zu der wir eingeladen wur-
den.
Unsere durchgeführten Veranstaltungen zeigten, dass unser
Chor an Qualität gewonnen hat und das wir uns im Vergleich mit
anderen Chören nicht zu verstecken brauchen. Das verdanken
wir in erster Linie unserem jungen Chorleiter, der mit uns so lan-
ge übt, bis jeder Ton sitzt. Obwohl unsere Programme entspre-
chend waren, fehlt es uns an Nachwuchs. Die Frage steht nach
wie vor: „Warum finden jüngere Menschen nicht den Weg zu
uns?“
Wir sind ein Verein, in dem gesungen und musiziert, aber vor al-
lem die Gemeinsamkeit und Fröhlichkeit praktiziert wird. Jeder,
der bei uns Mitglied ist, soll sich wohl fühlen und seinem Hobby
nachgehen können. Und wir wollen die Tradition deutscher Kul-
turgeschichte und unserer Heimat bewahren.Was wird aus dem
Waldfest, dem Frühlingsfest und einigen anderen Veranstaltun-
gen, wenn es keinen Gesangverein mehr gibt? Es ist jeder will-
kommen, der schon lange wieder einmal das Rennsteiglied sin-
gen wollte, dem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und dem
der Weg zu unseren Chorproben nicht zu weit ist.
Neben unseren wöchentlichen Chorproben, die immer mitt-
wochs um 19.30 Uhr im Gemeinderaum der Kirchgemeinde
Schkölen stattfinden, kommt die Gemütlichkeit nicht zu kurz. Oft
sitzen wir auch nach der Probe noch zusammen, und feiern die
Geburtstage unserer Mitglieder. Es wird gesungen, erzählt und
gelacht. Auch das trägt zum Zusammenhalt bei.
Im Jahr 2011 wurden aus unserem Chor die „Burgmusikanten“
geboren. Unsere Männer haben sich verselbständigt und gestal-
teten kleinere Veranstaltungen aus. Sie kamen gut an, bleiben
aber natürlich Mitglieder unseres Gesangvereins.
Unsere zwei wichtigsten Termine stehen auch schon fest und
Sie sollten sie sich in Ihrem Kalender festhalten:


Frühlingsfest 14.04. 2012
Waldfest 24.06. 2012


Zur Vorbereitung des Frühlingsfestes findet am 31.03.2012 wie-
der eine ganztägige Chorprobe statt. Gewissenhaft werden wir
uns auf beide Auftritte vorbereiten, damit sie das kulturelle Le-
ben unserer Stadt Schkölen bereichern.


Mit frohem Sangesgruß
Barbara Richter


Die Schützen Gilde zu Schkölen 1814 e.V.
informiert
Über 8 Jahre konnte die Gilde auf dem Gelände „Am Kiefen-
berg“ zwei mal im Jahr Wettbewerbe im Wurfscheibenschießen
austragen. Ab diesem Jahr wird die Behörde keine Genehmi-
gung mehr erteilen da keine bundesimmissions-schutzrechtli-
che Genehmigung vorliegt. Der Vorstand der Gilde wird mit den
Schützenvereinen in Naumburg, Zeitz, Osterfeld und Wormstedt
Kontakt aufnehmen um diese unter den Wurfscheibenschützen
sehr beliebte Veranstaltung weiter durchzuführen.


Kreismeisterschaft KK-Kurzwaffe
Mit 28 Startern war die Veranstaltung gut besucht. Von den
Schützen wurden mit 30 Schuss Präzision und 30 Schuss Duell
eine treffsichere und konditionelle
Leistung abverlangt. Unter der Leitung von Karl-Thomas Anger-
mann, 1. Sportleiter des SK-Saale-Holzland, und Kampfrichter


Gerd Reinig verlief der Wettbewerb vorbildlich. Wie im vergan-
genen Jahr stellte der Schützenverein St. Gangloff mit 10 Schüt-
zen das größte und stärkste Team.


In der Disziplin Pistole wurden Kreismeister:
Falko Winkler, Bürgel, Schützenklasse
Götz Plötner, St. Gangloff, Altersklasse
Karin Luck , Bürgel, Damenklasse
Peter Huth, St. Gangloff, Senioren
In der Klasse Revolver gewannen:
Jonas Janowski, Bürgel, Jugend
Martin Wischolleck, St. Gangloff, Schützenklasse
Ernst Lehnert, St. Gangloff, Altersklasse
Catrin Guhl, Bürgel, Damenklasse
Karl-Thomas Angermann, Crossen, Senioren
In der Mannschaftswertung siegte St. Gangloff (Heuschkel, Plöt-
ner, Plötner) vor der gemischten Mannschaft VG Schkölen/Cros-
sen (Schönau, Boczaga, Angermann) und Bürgel (Preuß, Wink-
ler, Müller).
Von der Schützen Gilde zu Schkölen als Veranstalter konnten
Siegfried Schönau und Karsten Landmann einen 2. Platz, Mar-
ko Schenker und Steffen Hendreich einen 3. Platz erreichen. Bei
den Senioren, hier starteten 10 Schützen, belegte Fred Bocza-
ga Platz 6.
Am 25.Februar wird auf der Schießanlage „Gut Schuss“ die
Kreismeisterschaft Kurzwaffe ZF 30/30 durchgeführt.


Herzlichen Glückwunsch
Für die langjährige Arbeit in der Schützen Gilde erhalten die
Schützenbrüder Siegfried Schönau, Jürgen Gellert, Frank Gün-
ther und Ehrenfried Boczaga die Ehrennadel des Präsidenten
des DSB in Bronze. Die Auszeichnung erfolgt in der nächsten
Mitgliederversammlung.


Aufgaben und Ziele für 2012
Neben einem geregelten Trainingsbetrieb stehen für die Sport-
schützen die Teilnahme an Kreismeisterschaften, Bezirks- und
Landesmeisterschaften auf dem Plan. 10 Vereinsveranstaltun-
gen und das Vogelschießen sind weitere Planziele. Im Sommer
werden die ersten Angebote fürs Bogenschiessen organisiert.
Als Baumaßnahme sind der Bau der Eingangstreppe und weite-
re Renovierungen vorgesehen.


12.000ster Schütze
Ende Januar konnte der Schießleiter Clemens Jacob den
12.000sten Schützen auf der Schießanlage begrüßen. Andreas
Schober vom Schützenverein Kraftsdorf konnte mit einem klei-
nen Präsent geehrt werden.
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Timostrolche


Info für alle Eltern, die ihre Kinder in einen
Kindergarten der Verwaltungsgemeinschaft
Heideland bringen oder anmelden möchten


Die Erzieher der Kindergärten in Königshofen und in Thiemen-
dorf beglückwünschen Sie zu Ihrem Nachwuchs.
Der eine oder andere hat ja sein Kind bereits bei den „Heide-
knirpsen“ oder „Timostrolchen“ im Heideland angemeldet.
Aus unseren Erfahrungen heraus fällt es den Mutti`s und Vati`s
schwer, ihren „Sprössling“ in fremde Hände zu geben.
Um Ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass Sie ihr Kind in eine
umsorgte Umgebung und liebevolle Betreuung geben, möchten
wir im März, April und Mai zu einem Kennen-Lern-Nachmittag
einladen.
Hier wollen wir Kindern, Eltern und Erziehern die Möglichkeit
geben erste Kontakte zu knüpfen und sich kennen zu lernen.
Ebenso wollen wir Ihnen auch die Möglichkeit geben, unseren
Partnerkindergarten kennen zu lernen.
Eine ungezwungene Spiel- und Informationsstunde im Kinder-
garten Heideland soll dazu beitragen, erste Ängste zu nehmen
und Erfahrungen auszutauschen.
Räumliche Bedingungen können in Augenschein genommen
und erste Kontakte geknüpft werden. Die Erzieher stehen gern
zur Beantwortung von anstehenden Fragen zur Verfügung.


VorgeseheneTermine:
31.03.2012 Heideknirpse in Königshofen
25.04.2012 Timostrolche in Thiemendorf
23.05.2012 Heideknirpse in Königshofen


Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen uns, dass sie
unser Angebot rege in Anspruch nehmen.


Treffpunkt ist jeweils zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr.


Das Erzieherteam der VG Heideland


Start der Heideknirpse undTimostrolche zur
musikalischen Reise durch das Heideland
„Wie musikalisch ist unser Heideland“


Dieser Frage sind in diesem Jahr die Kinder der Einrichtung
Heideland auf der Spur.
Zum ersten Mal wurden sie fündig in Thiemendorf.
Am 7.2.2012 hatten begann diese musikalische Reise im Kin-
dergarten in Thiemendorf.
Eingeladen waren Vertreter des Posaunenchores aus Thiemen-
dorf.
Herr Pöhl und 5 weitere Mitglieder hatten sich dazu bereit er-
klärt und brachten ihre Instrumente mit.


Kindertagesstätten
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Die Kinder waren gespannt und erfuhren, aus welchem Material
die Instrumente bestehen, wie sie genannt werden und natür-
lich, welche Töne man ihnen entlocken kann.
Diese waren ganz schön laut - noch lauter als die Kinder!
Da gab es viele Töne, hohe und tiefe, helle und dunkle, laute
und leise, lange und kurze.
Wir hörten Trompete, Posaune, Tuba und noch mehr. Jeder Mu-
siker war stolz auf sein Instrument und behandelt es ganz liebe-
voll. Es ist auch gar nicht so einfach den Instrumenten Töne zu
entlocken, das haben die Kinder auch selbst ausprobieren kön-
nen. Ein lustiger Teil für alle Anwesenden.


Zum Schluss spielte der Posaunenchor noch ein bekanntes Kin-
derlied.
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Musikern des Thiemen-
dorfer Posaunenchores für ihre Mühe und Bereitschaft bedan-
ken.
Es war ein tolles Erlebnis und wir Kinder freuen uns schon da-
rauf, was sich die Erzieher beider Kindergärten noch alles auf
diesem Gebiet einfallen lassen. Es gibt ja noch einiges zu ent-
decken und vielleicht findet ja dadurch dies oder jener mal ei-
nen musikalischen Weg.
Nachwuchs ist sicher immer und überall gefragt.
Auch in den jüngeren Gruppen finden parallel Angebote zu dem
Thema statt.
Selbst die Kleinsten gingen auf musikalische Spurensuche und
entdeckten im Kindergarten Instrumente oder Gegenstände, die
man zum musizieren nutzen kann…und da gibt es
einiges…denkt doch mal an Eure Kinderzeit….


Danke sagen die Heideknirpse undTimostrolche
Bis bald!







KindergartenWethauspatzen Hainchen
Geborgenheit - Natur - Erleben


Der Kindergarten hat das Jahr turbulent beendet und startete
ins Jahr 2012 ebenso erlebnisreich.


Weihnachtsfeier am 9.12.2011
Die Wochen vor der Feier forderten die Kinder, Erzieher und El-
tern. Es wurde geprobt, gesungen, gebastelt, Pläne wurden ge-
schmiedet und Besorgungen getätigt, um diesen Nachmittag für
die Eltern, Großeltern und Geschwister zu gestalten. Das Pro-
gramm der Kleinen war wieder mit so viel Liebe bereitet, dass
einem warm ums Herz wurde. Die Vorweihnachtszeit war da!
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Vielen Dank an die
Käufer unserer Bastelarbeiten. Vielen Dank an den Dorfverein
Wethautal, der den Saal zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank
an unseren Bürgermeister Dr. Darnstädt. Vielen Dank allen
Sponsoren.


Bibliothekbesuch der Großen


Mit dem Bus ging es nach Eisenberg in die Stadtbibliothek, um
dort alles zu erkunden, auszuprobieren und kennenzulernen.
Die Kinder waren begeistert vom Angebot! Der nächste Eltern-
abend wird in der Bibliothek stattfinden, so dass auch die Eltern
wissen, wie sie schon für Ihre Kindergartenkinder das Buch
zum Erlebnis werden lassen können.


Schlittenfahrt mit dem Pony


Am 1. Februar durften unsere Kinder Ihre Schlitten an die Ponys
der Holzmühle Kämmeritz spannen um erst langsam und dann
rasant über das Feld zwischen Hainchen und Kämmeritz zu fah-
ren. Da musste man sich richtig gut festhalten, um nicht in den
Schnee zu fallen! Trotz eisiger Kälte waren die Kinder happy.
Danach ging es wie fast jeden Tag, in der bisher ersten Winter-
woche, auf den Rodelhang im Neubaugebiet Sonnenblick! Win-
ter ist so schön..............
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Schneemann baun und Schneeballschlacht


Winter ist so schön!
Hat geschneit die ganze Nacht:
Wir wollen rodeln gehn!


Flocken wirbeln, Frost, der kracht,
Winter ist so schön!
Wer Angst hat, der wird ausgelacht.
Wir wollen rodeln gehen.


Rote Nase, Eis im Haar,
Winter ist so schön!
Kälter als im vor’gen Jahr.
Wir wollen rodeln gehn!


Text:Christel König
Melodie: Siegfried Bimberg


Pfarramt Schkölen
Der Bibelspruch des Monats Februar:
Alles ist erlaubt - aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt - aber
nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern
an die anderen. (1.Korinther 10,23+24)


Alles ist erlaubt! Hier atmet man den Duft der Freiheit. Aber die-
ser Geruch kann schnell modrig und unangenehm werden. Das
merken zuerst meist die anderen: Wenn Lust und Gier anfan-
gen, das eigene Leben zu zerstören.Wenn man Freiheit mit Be-
liebigkeit oder Gleichgültigkeit verwechselt. Und spätestens
dann, wenn man in dem Wahn grenzenloser Freiheit andere
verletzt, einschränkt oder erniedrigt. Rosa Luxemburg hatte
einst gemahnt, daß Freiheit immer auch die Freiheit der ande-
ren ist. Diese Erinnerung brauchen wir bis heute!


Kirchengemeinden Schkölen und Zschorgula


Gottesdienste Februar und März
Gottesdienste in Schkölen:
(Die Gottesdienste werden im Gemeinderaum gefeiert.
Während dessen gibt es ein Kindergottesdienst-Angebot.)
Sonntag, 19.02.
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 26.02.


kein Gottesdienst in Schkölen
Sonntag, 04.03.
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 11.03.
10.30 Uhr Der andere Gottesdienst (mit Isabell Kaiser)
Sonntag, 18.03.
10.30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden
Sonntag, 25.03.


kein Gottesdienst in Schkölen


- Kindernachmittag „Boxenstopp“: mittwochs 16 - 18 Uhr
- Konfirmandenunterricht -


7. Klasse: donnerstags 16.00 Uhr
8. Klasse: donnerstags 17.00 Uhr


- Bibelkreis: Dienstag, 21.02. und 20.03., jeweils 20.00 Uhr
- Frauenhilfe (Seniorenkreis): Dienstag, 13.03., 14.00 Uhr
- Gebet für unsere Stadt:


donnerstags, 18.00 Uhr in der Kirche
Pfarramt Schkölen: Telefon 036694 / 20513; Fax 036694 /
37992
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Sprechzeit Pfr. Schünke: donnerstags, 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr


Kirchengemeinde Zschorgula:
Sonntag, 26.02.
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 25.03.
10.30 Uhr Gottesdienst
Bibelwoche im Pfarrbereich Schkölen
Auch ich diesem Jahr sind die Gemeinden des Pfarrbereiches
Schkölen herzlich zur Bibelwoche eingeladen. Sie findet statt in
der ersten Woche im März an folgenden Abenden und Orten:
- Montag, 5. März, 19.00 Uhr in Meyhen


bei Fam. Tomm (Herr Pfr. Schünke),
- Dienstag, 6. März, 19.00 Uhr in Schkölen -


Gemeindehaus (Herr Th. Korell)
- Mittwoch, 7. März, 19.00 Uhr in Großgestewitz


(Herr M. Franke)
- Donnerstag, 8. März, 19.00 Uhr in Meyhen


bei Fam. Hufeld (Herr R. Stange)
- Freitag, 9. März, 19.00 Uhr in Schkölen -


Gemeindehaus (Herr Pfr. Metzner)
In diesem Jahr sind Psalmen ausgewählt worden, um sie an
den Abenden gemeinsam zu lesen und zu bedenken. Die Psal-
men sind das Gebetbuch der Bibel. Um sie zu verstehen,
braucht es keine langen Einführungen. Sie sprechen oft direkt
aus dem Herzen und in das Herz hinein. Seit über 2000 Jahren
haben die Worte der Psalmen Menschen begleitet, ermutigt und
getröstet. Das können sie bis heute!
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Seminartag „Salbung und Segnung“
Am Samstag, den 24. März 2012 findet im Gemeindehaus
Schkölen ab 10.00 Uhr ein Seminar zum Thema „Salbung und
Segnung“ statt.
Der Segen wurde über Jahrhunderte hinweg nur am Ende von
Gottesdiensten sowie zu Taufen und Eheschließungen direkt
zugesprochen. Die Bitte um Gottes Segen ist bis heute vielfältig
zu hören, aber die Segnung mit Auflegen der Hände gibt es bis
heute zumeist nur zu den ober erwähnten Anlässen, mancher-
orts auch noch zur Aussegnung der Verstorbenen. Die Salbung
gehört zu den in der katholischen Kirche bis heute praktizierten
sieben Sakramenten.
Das Salböl ebenso wie die aufgelegten segnenden Hände ma-
chen spürbar, daß Gottes Zuspruch, sein Anspruch und seine
Zuwendung uns Menschen ganz persönlich gelten. In Zeiten der
Not und der Zweifel ist es heilsam, Gottes Nähe direkt spüren
zu können. Das stärkt den Glauben, also das Vertrauen in seine
Nähe und in die Gültigkeit seiner Worte und Verheißungen. Kön-
nen diese Schätze unserer Kirche wieder neu entdeckt, auspro-
biert und vielleicht zurückgewonnen werden?
Interessenten melden sich bitte über das Pfarramt Schkölen
oder per eMail: connigebhardt@yahoo.de.
Herzlich willkommen.


Gesucht werden...
... ein alter, aber gut erhaltener Schreibtisch für das Ge-


meindebüro im Pfarramt Schkölen. Der jetzt dort steht,
ist sehr unansehnlich geworden und hat wirklich ausge-
dient. Wer kann helfen? Gern gegen eine Spende!


... ein Keyboard für die Kirchengemeinde Großgestewitz. Im
dem kleinen Gemeinderaum in der Kirche von Großges-
tewitz steht ein altersschwaches Harmonium, dem man
keine schönen Töne mehr entlocken kann. Wer hat zu
Hause ein Keyboard, vielleicht für Kinder oder Enkel an-
geschafft, das nicht mehr benötigt wird?


- Bitte melden Sie sich im Pfarramt Schkölen. Danke!
Friedhofsgebühr in Zschorgula
Wer den schönen kleinen Friedhof in Zschorgula kennt, hat es
längst bemerkt: Die Mauern, die ihn umgeben, sind in einem be-
klagenswerten Zustand. An einigen Stellen stehen sie kurz vor
dem Zusammenbruch. Es muß dringend etwas getan werden.
Deshalb hat sich der Gemeindekirchenrat von Zschorgula in
seiner letzten Sitzung Ende 2011 zu einem außergewöhnlichen
Schritt entschlossen. Ab dem 1. Januar 2012 soll die Friedhofs-
unterhaltungsgebühr (bisher unter dem Namen „Wassergeld“
bekannt) vorübergehend auf 15,- Euro pro Jahr angehoben wer-
den. Dies gilt für alle Gräber gleichermaßen. Da für die Unter-
haltung des Friedhofes und der Mauern nur Geld genommen
werden darf, das auch für den Friedhof einkommt, hat sich der
Gemeindekirchenrat zu dieser außergewöhnlichen Maßnahme
entschlossen - in der Hoffnung auf das Verständnis und die Mit-
hilfe der Grabstellen-Nutzer.
Eine Härtefall-Regelung wird möglich sein. Falls sie diese in An-
spruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an das Pfarramt
in Schkölen.
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird jährlich gezahlt für die
Pflege des Friedhofes (Rasenmähen, Wege in Ordnung halten),
für Reparatur-Arbeiten und das verbrauchte Wasser. Schon im
Frühjahr sollen die Arbeiten an den Mauern beginnen.


KirchgemeindeWetzdorf
Gottesdienste
Sonntag, d. 19.02.2012
um 9.00 Uhr


PosaunenchorWetzdorf
trifft sich wöchentlich dienstags ab 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Wetzdorf
Leitung: Henry Funke, Exciting Brass Quintett
Neue Bläser, auch Anfänger, sind herzlich willkommen!


SpinnstubeWetzdorf
inWetzdorf wird gesponnen und erzählt:
Nach Absprache alle vierzehn Tage freitags ab 15.00 Uhr im
PfarrhausWetzdorf.
Gemeindekirchenratssitzung
Die Gemeindekirchenratssitzung findet in Wetzdorf (mit Jahres-
rechnung)
am Donnerstag, d. 23. Febr. 2012 um 19.30 Uhr statt.


In alten Chroniken geblättert:
Unser langjähriger Lehrer und Cantor Artur Horlemann berichtet
unter anderem in der Chronik der Gemeinde Zschorgula:
1938 aus der „guten“ alten Zeit
In der Nacht vom 15. zum 16. September wurden hier an vier
Stellen Einbrüche verübt. Der oder die Täter drückten an jeder
Einbruchstelle eine Fensterscheibe ein, um das Fenster aufzu-
wirbeln und einsteigen zu können. Beim Bauer Richard Arnold
(jetzt Gärtner) schnitten sie aus der Fensterscheibe ein Stück
heraus, wirbelten das Fenster auf, stiegen in die Stube ein,
durchsuchten alle Schränke und Kästen. Hier fielen ihnen 65
Pfennige in die Hände. Sonst nahmen die Einbrecher nichts mit.
In die Gastwirtschaft Börner versuchten sie ebenfalls einzustei-
gen. Hier sind sie wahrscheinlich gestört worden, da nur die
Fensterscheibe zertrümmert wurde. Eingestiegen sind sie hier
nicht.
Im Gasthof Löffler (jetzt Spindler) zerschnitten sie an einem
Fenster der kleinen Gaststube die Scheiben, machten das
Fenster auf und stiegen ein. Da die Tür zur großen Gaststube
verriegelt war, konnten sie nicht weiter. Deshalb zertrümmerten
sie eine in der Tür befindliche Scheibe, um in die Gaststube zu
gelangen. Da in der Gaststube weder Geld noch Zigarren und
Zigaretten aufbewahrt wurden, konnten sie hier nichts erbeuten.
An der vierten Stelle, bei der Witwe Pauline Binder, (jetzt Silke
Eisenschmidt) blieb es beim Versuch, da die alte Frau durch das
Geräusch an der Fensterscheibe erwachte, aus dem Bett auf-
stand und nach dem Fenster lief, wodurch die Einbrecher ver-
scheucht wurden. Das ist morgens 4 Uhr gewesen.


Am 23. September glich unser Dörfchen einem Heerlager.
Schon in aller Frühe ertönten Schüsse. Das Infanterie-Regiment
90, welches in Hamburg liegt, hielt auf seinem Marsch nach der
tschechischen Grenze in der Umgebung eine Übung ab. Am
Nachmittag rückte das Regiment durch unser Dorf ab, um an
diesem Tage noch Döbeln zu erreichen. Am 24 Oktober glich
unser Dörfchen wiederum einem Heerlager. Magdeburger Pio-
niere kamen aus dem Sudetenland zurück.
1939
Am 20. August hatten wir Einquartierung. Eine Batterie der
Schweren Artillerie Meiningen hielt hier Rast. An diesem Tage
sahen wir große Truppentransporte durch unser Dorf fahren, die
nach Osten fuhren, denn der Krieg mit Polen war im Anzuge.
In den letzten Augusttagen bekamen verschiedene Einwohner
Gestellungsbefehle und mussten zu den Waffen eilen.
Am 1. September begann der Krieg mit Polen, der in 18 Tagen
beendet wurde. Vom 1. - 9. September waren sämtliche Schulen
wegen Luftgefahr geschlossen. Am 3. September hatten uns
England und Frankreich den Krieg erklärt:


Ja, wann war die denn die „gute“ alte Zeit?


Das fragt Heimatfreund Kurt Börner


Brot
Zu unseren täglichen Grundnahrungsmitteln gehört Brot. Heute
ist es in großer Auswahl erhältlich. Es gab aber eine Zeit, als
dies nicht selbstverständlich war. Die Älteren unter uns werden
sich noch an die Nachkriegsjahre und an den Kampf um unser
tägliches Brot erinnern.
Jedes Stückchen Brot wurde damals verwendet. Es gab „Ein-
brock“ - hartes Brot wurde in Malzkaffee eingeweicht und mit
Zucker bestreut, „Röstbemme“ - Brotscheiben wurden auf der
Herdplatte geröstet, dann mit etwas beschmiert und gegessen.
„Brotsuppe“ - hartes Brot wurde zerschnitten, eingeweicht und
mit Mehl, Milch und Zucker aufgekocht und dann verzehrt.
Nichts wurde achtlos weggeworfen!
Aber schon nach dem Wegfall der Lebensmittelkarten änderte
sich das Verhalten zum Brot.
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Von einem gewissen Hartwig Stützer erschien 1956 im Naum-
burger Tageblatt folgendes Gedicht:


Ein kleines Stück Brot
Ein kleines Stück Brot liegt amWegesrand,
beschmutzt und zertreten in Asche und Sand,


und viele gehen vorüber.
„Es ist ja nur ein kleines Stück Brot,


uns geht es ja gut, wir leiden nicht Not.“
So denken die meisten darüber.


Ein kleines Stück Brot -
doch wie viele Ähren muss die Erde dafür gebären,


und wie viel, ja wie viele Stunden hat sie der Bauer gehegt und
gepflegt,


das ein jedes Feld viele tausend trägt?
Das war mit viel Schweiß oft verbunden.


Ein kleines Stück Brot - nicht lang ist es her,
da beschäftigten wir uns damit sehr, und konnten den Wert gut


taxieren.
Es sind überwunden die Zeiten der Not.


Doch die Achtung vor unserem täglichen Brot,
die sollten wir niemals verlieren!


Doch wir alle sollten nie vergessen: ohne die fleißigen Men-
schen in der Landwirtschaft, ohne Sonne, Wind, Regen und un-
sere Mutter Erde - gäbe es kein Brot!


Möge uns die Bitte aus dem Vaterunser auch in Zukunft immer
erfüllt werden:
„Unser tägliches Brot gib uns heute.“


Christa Klinger


High School Aufenthalte und
Feriensprachreisen


Ein Schuljahr in den USA, in Kanada, Australien oder Neusee-
land zu verbringen, ist für viele junge Leute ein Traum. Im Aus-
land zur Schule gehen, Land und Leute kennen lernen, die
Sprachkenntnisse verbessern, Freunde fürs Leben finden und
einfach mal über den eigenen Tellerrand hinaus sehen, ist meist
die Motivation, den vielleicht schönsten Teil der Schulzeit im
Ausland zu verbringen.


Nächster Redaktionsschluss
Donnerstag, den 08.03.2012


Nächster Erscheinungstermin
Montag, den 19.03.2012
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Schulwahlprogramme (neu ab Sommer 2012)
Neben dem Wahlprogramm in Kanada, Australien oder Neu-
seeland bietet TREFF ab diesem Sommer die Möglichkeit, am
Schulwahlprogramm in den USA teilzunehmen. Dieses Pro-
gramm hat im Gegensatz zum klassischen USA-Programm den
Vorteil, dass man sich direkt eine Schule in attraktiven Regio-
nen der USA (z.B. in Kalifornien oder Florida) aussuchen kann.
Somit können persönliche Vorlieben, Interessen und Hobbys
berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass viele der
Schulen in diesem Programm Schüler bereits ab 14 Jahren auf-
nehmen (im klassischen USA-Programm ist das Mindestalter 15
Jahre).


Wer ab Sommer 2012 im Ausland zur Schule gehen möchte, für
den wird es höchste Zeit, sich bei TREFF für einen High School
Aufenthalt zu bewerben. Die Bewerbungsfristen enden bald. Auf
der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich online
bewerben und weitere interessante Informationen wie z.B.
Schülerberichte oder Fotos von Teilnehmern sehen.


Feriensprachreisen für Schüler
Wer sich für eine Feriensprachreise im Sommer 2012 interes-
siert, für den hat TREFF auch einiges zu bieten. In Dover und
Bournemouth, aber auch in der Universitätsstadt Cambridge,
in Cap d’Ail an der Cote d’Azur oder auf der attraktiven Ferien-
insel Malta bietet sich die Möglichkeit abwechslungsreiche, inte-
ressante Ferien zu verbringen, die Sprachkenntnisse zu verbes-
sern, Land und Leute sowie neue Freunde aus aller Welt
kennen zu lernen.
Außer den Feriensprachreisen für Schüler bietet TREFF bereits
seit 1984 auch Sprachreisen für Erwachsene (z.B. Intensivkurse
oder Business Englisch) an.


Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten
in den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland sowie zu
Sprachreisen für Schüler und Erwachsene erhalten Sie bei:


TREFF - International Education e.V.,
Negelerstraße 25, 72764 Reutlingen
Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de


Oster-Erlebnis-Tage
für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Die Jugendherberge Frauenstein (Osterzgebirge), organisiert in
den Osterferien ein „Mini-Ferienlager“ für Kinder von 6-12
Jahren. Auf dem abwechslungsreichen Programm der Oster-Er-
lebnis-Tage stehen u.a. Osterbrot backen, Bowling, Besuch ei-
ner Ritterburg, Ausflug ins Erlebnisbad, Kinder-Disco, Basteln,
Abenteuer-Spielplatz, Lagerfeuer, Reiten, Inline skaten, Kino-
Abend und vieles mehr. Die Übernachtung erfolgt in gemütli-
chen Mehrbettzimmern mit Doppelstockbetten.


Termin:
09.04. - 14.04.2012


Infos & Anmeldungen:
Tel.: 0 37 31 - 21 56 89 / www.ferien-abenteuer.de


Adresse des Ferienlagers:
Jugendherberge Frauenstein, Walkmühlenstraße 13,
09623 Frauenstein/Erzgebirge


Wir bieten auch erlebnisreiche Sommer-Ferien-Abenteuer
mit vielen tollen Aktionen!
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Öffnungszeiten


Schließungszeiten im Jahr 2012


Rufnummern


Essengeld


Was ist sonst noch wichtig ???


- Abmeldungen für die tägliche Verpflegung sind bis 8:00 Uhr in der Einrichtung möglich.
- Danach ist das Verpflegungsentgelt zu entrichten.


Ostern Karfreitag, den 06. April 2012
Ostermontag, den 09. April 2012


Maifeiertag Montag, den 30. April 2012
Dienstag, den 01. Mai 2012


Himmelfahrt Donnerstag, den 17. Mai 2012
Freitag, den 18. Mai 2012


Pfingsten Montag, den 28. Mai 2012


Tag der dt. Einheit Mittwoch, den 03. Oktober 2012


Reformationstag Mittwoch, den 31. Oktober 2012


Weihnachten von Montag,
den 24. Dezember 2012
bis Montag, den 31. Dezember 2012


Letzter Betreuungstag
in diesem Jahr ist somit Freitag,
der 21. Dezember 2012


Erster Betreuungstag im neuen Jahr
ist somit Mittwoch,
der 02. Januar 2013


montags bis freitags von 6:00 - 18:00 Uhr


� Crossen (Clementinenhaus, Hauptstr. 10): 036693 / 22509
Hartmannsdorf (Flurgraben 4): vorne: 036693 / 22404 - hinten : 036693 / 23 47 48







Amtliche Bekanntmachungen


Beschlüsse der Verbandsversammlung des
Kindertagesstättenzweckverbandes Crossen
- Hartmannsdorf zur Sitzung am 12.12.2011
Beschluss 01/ 2011
Zustimmung zur 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Er-
hebung von Gebühren im Kindertagesstättenzweckverband


Beschluss 02/ 2011
Zustimmung zur Haushaltssatzung 2012 inkl. -plan und Anlagen
in der vorliegenden Form


Haushaltssatzung 2012
Die Verbandsversammlung des Kindertagesstätten-Zweckver-
band Crossen-Hartmannsdorf hat in ihrer Sitzung am
12.12.2011 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012
beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die
Rechtsaufsichtsbehörde des Saale-Holzland-Kreises hat mit
Schreiben vom 25.01.2012 die Bekanntmachung genehmigt.


Haushaltssatzung des Kindertagesstätten-
Zweckverbandes Crossen-Hartmannsdorf


(Landkreis Saale-Holzland)
für das Haushaltsjahr 2012


Auf Grund des § 55 ff Thür.KO erlässt der Zweckverband folgen-
de Haushaltssatzung:


§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt


in den Einnahmen
und Ausgaben mit 724.400 €


und im Vermögenshaushalt


in den Einnahmen
und Ausgaben mit 15.000 €


ab.


§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.


§ 4
Der nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird auf 548.500 € festgesetzt. Da-
mit beträgt die Kindertagesstättenumlage je Kind für die Ge-
meinden Crossen und Hartmannsdorf 5.976 € (498 €) und für
die Fremdgemeinden die vom Gesetzgeber vorgegebene.


§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 € fest-
gesetzt.


§ 6
Es gilt der bestätigte, als Anlage beigefügte Stellenplan.


§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.


Crossen an der Elster, den 08. Feb. 2012


gez. Zeitschel
Verbandsvorsitzender - Siegel -


Die Haushaltssatzung liegt während der Dienstzeiten in der Zeit
vom


21.02.2012 - 06.03 2012


in der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal, Nöben 3,
07613 Crossen an der Elster zu jedermanns Einsicht aus.


Beschluss 03/ 2011
Zustimmung zum Finanzplan 2011 - 2015


Ende des amtlichenTeils


Mitteilungen und Verschiedenes


Die Elstertalspatzen sagen Danke!
Dank eier Spende der Sparkasse Jena haben wir uns für den
Turnraum neue Zusatzmaterialien angeschafft:


- 5 kleine bunte Turnbänke und
- 1 Spieltonne gefüllt mit Spiel- und Sportartikeln


Kinder stützen sich auf 5 kleine Bänke


Kinder räumen die Spieltonne aus


Damit können wir unseren Bewegungsdrang noch abwechs-
lungsreicher und farbenfroher gestalten - Sport macht Spaß!


Das Kalenderspendengeld 2012 aus der Sparkassenfiliale in
Crossen werden wir zur Gestaltung des „Grünen Gruppenzim-
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mers“ mit Tisch und Stühlen unter dem Sonnenschutzdach ein-
setzen.


So werden unsere Kinder in vielen wetterunabhängigen Ange-
boten die jahreszeittypischen Veränderungen in der Natur miter-
leben.


Scheck


Die Elstertalspatzen treiben Wintersport.


Wir rodeln unseren Schlittenberg hinunter oder spielen im
Schnee.
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FeststehendeTermine der „Elstertalspatzen“ im Jahr 2012


16.01. / 23.01. Fußgängerausbildung mit Polizeimeisterin Naubert von der Polizeiinspektion Eisenberg


05.03.12 Fußgängerprüfung für unsere Vorschulkinder


F a s c h i n g
16.02. / 17.02. Wir basteln Hüte und Masken


20.02.12 Theaterwerkstatt für Kinder
Wie werden Effekte erzeugt?
Viele lustige Kinder machen mit!


21.02.12 Lustiges Treiben im Kostüm


Projekt für Schulanfänger
„Sicherheit braucht Köpfchen“


14.03.12 Gemeinsame Frühlingswanderung
„Frühblüher im Park“


19.03.12 Beratung des Elternbeirates
Vorbereitung des Arbeitseinsatzes


16.03. / 17.03. Kleiderbasar in der Turnhalle Silbitz


31.03.12 Großer Arbeitseinsatz
Wir verschönern und pflegen
das Spielgelände


02. - 05.04.12 O s t e r w o c h e
Montag: Gemeinsame Osterwanderung


„Wir suchen den Osterhasen“
Dienstag: Der Osterhase besucht die Spatzen


in Hartmannsdorf
Mittwoch: Der Osterhase besucht die Kleinen


im Clementinenhaus
Samstag: Osterfeuer in Crossen


„Wir basteln gemeinsam Osterkörbchen“


07. - 11.05.12 Projektwoche - Haustier -


01.06.12 Überraschungen zum Kindertag
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